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Schaffhausen, 15. Oktober 2002

Änderung des Fernmeldegesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur oben erwähnten Revisionsvorlage Stellung nehmen

zu können.

Grundsätzlich stehen wir der Revisionsvorlage positiv gegenüber. Bei der Sprachtelefonie hat

sich eindrücklich gezeigt, dass mehr Wettbewerb das Angebot vergrössert und die Preise

senkt. Es ist zu erwarten, dass die Entbündelung der Teilnehmeranschlüsse den gleichen Ef-

fekt haben wird. Der Aufbau des Telefonnetzes wurde in erster Linie mit Steuergeldern finan-

ziert, so dass es gerechtfertigt ist, wenn die Kundinnen und Kunden, die mehrheitlich auch

Steuerzahlende sind, in den Genuss von preisgünstigeren Leistungen kommen.

Dass die Regulierungsbehörde, hier die ComCom, die Befugnis erhält, bereits ex-ante einzu-

greifen, wird die Rechtssicherheit und die Transparenz wohl erhöhen. Allerdings sind die Be-

fugnisse auf das absolut Notwendige zu beschränken. Die angestrebte Beschleunigung der

Verfahren lässt sich auch mit der Einführung von Behandlungsfristen erreichen, wie sie heute

in anderen Verfahren bereits gelten und sich bewährt haben. Für wettbewerbsrechtliche Fra-

gen können die Wettbewerbskommission und der Preisüberwacher zuständig erklärt werden.

Die Swisscom sieht durch die Revision die Versorgungssicherheit der Randregionen in Frage

gestellt. Selbstverständlich haben wir das grösste Interesse daran, dass auch im Kanton

Schaffhausen die ganze Angebotspalette flächendeckend verfügbar sein wird. Es ist deshalb
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sehr wichtig, dass die Rahmenbedingungen - vor allem die Preisvorschriften - so gestaltet

werden, dass ein Investitionsanreiz gewährleistet bleibt.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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